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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Lanner und Kollegen vom 21. November 1991, 

Nr. 2021/J-NR/1991, "Lgrmschutzmaßnahmen bei 

der Bahn tl 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
tlSind Sie bereit, so wie im Straßenverkehr, auch bei der Bahn 
gesetzliche Normen für die zumutbare Lärmbelastung festzu­
legen, damit die Anrainer, bei deren überschreiten einen 
Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen haben?!! 

Für den Bau von Eisenbahn-Hochleistungsstrecken ist im Hoch­

leistungsstreckengesetz vorgegeben, daß bereits in der 

Projektierungsphase die Aspekte der Umweltverträglichkeit, und 

damit natürlich auch der Lärmschutz, zu prüfen und bei der 

Entwurfsausarbeitung zu berücksichtigen sind. Der Lärmschutz -

ist daher für die Streckenvorhaben der Neuen Bahn bereits ge­
setzlich integrativ erfaßt. 

Weit~rs wurde ein Forschungsauftrag zur Erarbeitung ob­
jektiver Kriterien zur Bewertung von Schienenverkehrs­

lärm vergeben. 

Ausgehend von den Ergebnissen der Schienenverkehrslärm­

studie und in Anlehnung an bereits bestehende Rechts­

normen in Deutschland bzw. in der Schweiz wurde ein 

Verordnungsentwurf für zulässige Immissionswe'rte bei 

Neubau- und Umbaust recken ausgearbeitet. 
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Zum Lärmschutz "an der Quelle", der langfristig als die ziel­

führendste Maßnahme angesehen werden kann, ist desweiteren 

eine Verordnungs regelung über die Zulassung von Schienenfahr­

zeugen unter dem Aspekt des Lärmschutzes in Vorbereitung. 

Darin sind Regelungen hinsichtlich schalltechnischer Eigen­

schaften von SChienenfahrzeugen vorgesehen. 

Zu Frage 2: 
lIWelche Lärmschutzmaßnahmen werden Sie auf der besonders stark 
frequentierten Bahnstrecke Kufstein-Brenner in Angriff 
nehmen? 11 

Der Transitkorridot Kufstein - Brenner wurde lärmkatastermäßig 
ausgearbeitet. 

Zur Erstellung der Prioritätenreihung für Maßnahmen wurde eine 

Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus Mitarbeitern meines 

Ressorts (Oberste Eisenbahnbehörde), der öBB und der Tiroler 

Landesregierung zusammensetzt und diesen Problemkreis be­
arbeitet. 

Nach Vorliegen der Dringlichkeitsreihung werden die technisch 

und wirtschaftlich optimalen Lärmschutzmaßnahmen in 

Akkordierung mit den betroffenen Gemeinden festgelegt~ 

Zu Frage 3: 
nWelcher Zeitplan ist dafür vorgesehen?" 

Der Zeitplan der Realisierung ist im wesentlichen von der Be­

reitstellung der erforderlichen Finanzmittel bestimmt, wobei 
im Hinblick auf eine rasche Verwirklichung von Lärmschutz­

maßnahmen die finanzielle Mitbeteiligung aller am Lärmschutz 

Interessierten, wie insbesondere von Landes- bzw. Gemeinde­
seite, erforderlich sein wird. 
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Zu Frage 4: 
lIWelche Lärmverminderung erwarten Sie sich durch diese Lärm­
sChutzmaßnahmen der Bahn auf der Strecke Kufstein-Brenner?" 

Pie Planung von Lärmschutzmaßnahmen geht davon aus, daß für 

die betroffene Bevölkerung spürbare Entlastungen der Lärm­

sItuation erzielt werden. 

Konkrete Daten können erst im Zuge der Projektdetailplanung 

bekanntgegeben werden. 
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